
Stadt Ha�ngen

Vergabe von Ingenieurleistungen – Straßenbaumaßnahme 

„Am Büchsenschütz“

Anlage 2 - VgV – ANG

ARCHITEKTEN-/ INGENIEURVERTRAG

Ausschreibung von Ingenieurleistungen:

Straßenbaumaßnahme „Am Büchsenschütz“/ Ausbau und Sanierung der 

Straße „Am Büchsenschütz“

- Objektplanung Verkehrsanlagen

Zwischen der Stadt Ha-ngen, 

diese vertreten durch                        

Bürgermeisterin Melanie Wi)e-Lonsing

Engelbertstraße 3-5

45525 Ha�ngen

nachstehend „AG“ (AG)

und _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

nachstehend „Au2ragnehmer“ (AN) genannt

wird für

Projektbezeichnung: Straßenbaumaßnahme „Am Büchsenschütz“

folgender Vertrag geschlossen, bestehend aus:
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Teil I - Allgemeine Bes1mmungen

Teil/e II - Besondere Bes1mmungen, und zwar:

☐ II.1. Gebäude und Innenräume (Objektplanung)

☐ II.2. Freianlagen (Objektplanung)

☐ II.3. Ingenieurbauwerke (Objektplanung)

☒ II.4. Verkehrsanlagen (Objektplanung) 

☐ II.5. Tragwerksplanung (Fachplanung) 

☐ II.6. Technische Ausrüstung HLS (Fachplanung)

☐ II.7. Bauphysik - Bau- und Raumakus1k (Fachplanung) 

☐ II.8. Geotechnik (Fachplanung)

☐ II.9. Ingenieurvermessung

☐ II.10. Bauleitplanung

☐ II.11. LandschaCsplanung
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I. Allgemeiner Teil

Präambel
Dieser Vertrag regelt die rechtliche Beziehung der Parteien im Rahmen eines Werkvertrages für das

gegenständliche Projekt.

Projektbeschreibung

Die Stadt Ha�ngen plant die bestandsorien<erte Ertüch<gung der Straße „Am Büchsenschütz“ im

Stad)eil Welper auf einer Gesamtlänge von ca. 1.400 m. Die Maßnahme erstreckt sich von der „Hüt-

tenstraße“ bis zur Straße „Zum Ludwigstal“.  Zusätzlich soll  die Werksstraße bis zum Kreisverkehr

sowie die Brandtstraße bis Hausnummer 14 saniert bzw. ausgebaut werden. 

Dabei sollen folgende Punkte Gegenstand der Planung sein:

� neue beidsei<ge Gehwege unter Berücksich<gung des Radverkehrs

� neue Fahrbahn

� Berücksich<gung der vorhandenen Buslinie und Planung von barrierefreien Bushaltestellen

� Verbesserung der Ökologie / Oberflächenentwässerung 

� Berücksich<gung von Schwammstadtelementen

Ziele bei der Neugestaltung der Infrastruktur sind die Aufwertung des Straßenraumes inkl. der Geh-

wege und dass die Nutzung des Straßenraumes für den nichtmotorisierten Individualverkehr deutlich

a)rak<ver wird. Ökologische und klima<sche Aspekte sollen in die Planung einfließen und sinnvoll

einsetzbare Schwammstadtelemente berücksich<gt werden. 

Eine detaillierte Beschreibung der geplanten Baumaßnahme finden Sie in Anlage 1. 

Dieser Vertrag ist ein modularer Vertrag, weshalb es Ankreuzungs- und Eintragungsmöglichkeiten je

nach tatsächlicher Vereinbarung gibt. Im Einzelfall konkret vereinbart ist bei mehreren Ankreuzungs-

und/ oder Eintragungsmöglichkeiten nur dass, was auch tatsächlich angekreuzt/ ausgefüllt wurde.

Dieser Vertrag wird nach Zuschlagserteilung finalisiert  und ist  im Rahmen des Vergabeverfahrens

nicht auszufüllen.  Der Vertrag soll in unmi)elbaren Zusammenhang mit der Zuschlagserteilung zu

deklaratorischen Zwecken unterschrieben werden.
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I. Allgemeiner Teil

I. Allgemeiner Teil

1 Leistungen und Pflichten beider Parteien

Die Parteien sind zur gegensei<gen Koopera<on verpflichtet. Das Zusammenwirken geschieht durch

wechselsei<ge Leistungs- und Mitwirkungspflichten.

2 Leistungen und Pflichten des AN

2.1 ErfolgshaCung

Der AN verpflichtet sich, alle für die Herbeiführung der Ziele (vgl. Besondere/r Teil/e, Ziff. 1.2 oder

1.3) erforderlichen Leistungen aus der jeweiligen Leistungsphase der beau2ragten Leistungsbereiche

zu erbringen. Hiermit sind mindestens die im jeweiligen Leistungsbild beschriebenen und im Allge-

meinen erforderlichen Grundleistungen gemeint. Der konkrete (Mindest-) Umfang ergibt sich aus der

Teilleistungsvereinbarung zum Vertrag.

Besondere Leistungen sind nicht umfasst, sofern sie nicht in TexBorm beau2ragt werden. Diese wer-

den in der Teilleistungsvereinbarung und/oder während der Planungs- und Bauzeit ggf. ausdrücklich

beau2ragt.

Der AN hat dabei alle für das Bauvorhaben einschlägigen gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und

behördlichen  Vorschri2en,  Verordnungen,  Richtlinien  sowie  technischen  Bes<mmungen  und  die

allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst einschließlich des aktuellen Standes der

Ingenieurwissenscha2en unter Berücksich<gung der größtmöglichen Wirtscha2lichkeit auch hinsicht-

lich der späteren Unterhaltungs- und Betriebskosten zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, sämtliche beau2ragten Leistungen und Leistungsschri)e zu erbringen und

dabei alle Aufgaben und Pflichten zu erfüllen, soweit sie sich aus dem beau2ragten Leistungsinhalt

und –umfang, den vereinbarten Vertragszielen und den Vertragsbestandteilen oder aus der Sachwal-

terstellung des AN gegenüber dem AG ergeben und für die Herbeiführung des geschuldeten Gesamt-

werkerfolges erforderlich sind.

Dabei sind die in Teilleistungsvereinbarung vereinbarten und dort benannten oder referierten, in

wesentlichen  Arbeitsschri)en  aufgeteilten  Teilleistungen der  einzelnen  Leistungsphasen stets  als

selbständige Teilerfolge geschuldet.

Sind oder werden für die Herbeiführung der vom AN geschuldeten Teilerfolge und/oder ist oder wird

zur Herbeiführung des vom AN geschuldeten Gesamterfolges über die beau2ragten Leistungen der

einzelnen Leistungsphasen hinaus weitere, im Vertrag nicht ausdrücklich erwähnte Leistungen erfor-

derlich, schuldet der AN diese Leistungen gleichwohl. Eine etwaige Honorierung solcher Leistungen

richtet sich nach den entsprechenden Regelungen zur Honorierung Zusätzlicher Leistungen in dem/

den Besonderen Teil/en.
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I. Allgemeiner Teil

Die Verantwortung des AN für die Erreichung der Projektziele bleibt durch die Beau2ragung eines

Projektsteuerers unberührt. 

Die Leistungsanforderungen an den AN werden durch die Sach- und Fachkunde des AG nicht gemin-

dert. § 254 BGB bleibt unberührt.

2.2 Hinweispflichten

Der AN ist verpflichtet, den AG rechtzei<g darauf hinzuweisen, wenn die Einschaltung weiterer Pla-

ner zur Erreichung des Gesamtprojekterfolgs erforderlich ist. 

Soweit der AN Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen für die Ausführung seiner Leistungen

benö<gt, ist er verpflichtet, den AG so rechtzei<g in TexBorm darauf hinzuweisen, dass der AG selbst

seine Leistungen rechtzei<g erbringen kann.

Der AN hat Anordnungen des AG unverzüglich darauHin zu überprüfen, ob sie die vertraglich verein-

barten Projektziele gefährden. Hat der AN insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie in TexBorm zu

begründen.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der Ausschrei-

bung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden können, ist der

AN verpflichtet, den AG unverzüglich in TexBorm zu unterrichten und die aus seiner Sicht möglichen

Handlungsalterna<ven und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele

noch eingehalten werden können.

Der Au2ragnehmer hat den Au2raggeber über Ansprüche, die sich gegen ihn oder mit der Ausfüh-

rung beau2ragte  Unternehmen oder  andere fachlich  Beteiligte  ergeben können,  unverzüglich  in

TexBorm zu unterrichten.  Sofern der Au2ragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der Leis-

tungsphasen 1 bis 8 oder mit einzelnen Leistungsphasen nach Teil 3 der HOAI beau2ragt wird, be-

schränkt sich seine Pflicht auf die Mi)eilung ihm bekannter Umstände, aus denen sich Ansprüche

gegen mit der Ausführung beau2ragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben können.

Der Au2ragnehmer hat den Au2raggeber bei der Geltendmachung seiner Ansprüche gegen Dri)e zu

unterstützen; die Geltendmachung der Ansprüche erfolgt durch den Au2raggeber

2.3 Abs1mmungspflichten

Der AN hat seine Leistungen mit dem AG und den anderen an der Planung Beteiligten abzus<mmen.

Die Abs<mmung muss fortlaufend und rechtzei<g erfolgen.

2.4 Besprechungen

Der AN ist verpflichtet, auf Einladung des AG an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und

an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzei<g abzus<mmen. Die Be-

sprechungen sind durch rechtzei<ge Übersendung von Unterlagen zu unterstützen.  Weitergehende
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I. Allgemeiner Teil

Verpflichtungen ergeben sich Leistungsbildbezogen gegebenenfalls aus dem/ den Besonderen Teil/

en.

2.5 BeauCragung eines Sub-Planers

Der AN hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro zu erbringen. Eine Unterbe-

au2ragung an andere als im Angebot explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zus<mmung

des AG in TexBorm.

Der AN hat den AG im Übrigen vorab in TexBorm über eine Beau2ragung eines Sub-Planers und de-

ren Umfang zu informieren. Der AG kann der Einschaltung des Sub-Planers innerhalb von 14 Tagen

nach Zugang der Informa<on in TexBorm widersprechen, sofern in der Person des vorgesehenen

Sub-Planers ein wich<ger Grund vorliegt, der gegen eine Vergabe von Planungsleistungen an den

Sub-Planer spricht.

2.6 Vollmacht des AN

☐ Der AN ist in Abs<mmung mit dem AG bevollmäch<gt, alle Handlungen und Maßnahmen zu

ergreifen, die für eine ordnungsgemäße, sachlich und technisch rich<ge sowie termin- und

kostenmäßige Leistungserbringung und Projektabwicklung erforderlich sind.  Der  AG bevoll-

mäch<gt den AN im Übrigen, die erforderlichen Verhandlungen mit Behörden und den am Bau

Beteiligten zu führen sowie Anweisungen im Rahmen der ihm übertragenen Tä<gkeiten gegen-

über Dri)en abzugeben.

☒ Der AN ist nicht dazu bevollmäch<gt, Anordnungen zu treffen, die zusätzliche Vergütungsan-

sprüche der ausführenden Unternehmen begründen können, es sei denn, er hat zuvor die Zu-

s<mmung des AG in TexBorm eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des

ordnungsgemäßen und sicheren Baubetriebs bleibt davon unberührt.

2.7 Behandlung von Unterlagen

Der AN hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sons<ge Unterlagen DIN-gemäß zu

erstellen, aufeinander abzus<mmen und sachlich in sich schlüssig dem AG vorzulegen. Sie müssen

den Vorgaben des AG entsprechen. Der AG kann die Übergabe der vertragsgegenständlichen Unter-

lagen in EDV-gerechter Form verlangen. Er wird dem AN hierfür rechtzei<g ein Pflichtenhe2 stellen

und Regelungen für den Datenaustausch (z.B. virtueller Projektraum) treffen, dass der AN sich hier-

auf einrichten kann. Soweit dem AN hieraus nachweislich zusätzliche Kosten entstehen, verpflichten

sich die Parteien, eine angemessene Regelung über die Ersta)ung dieser Kosten zu treffen.

� Der AN unterzeichnet die von ihm gefer<gten Unterlagen als „Verfasser“. Der AN hat die Pla-

nungsunterlagen,  soweit  ein Baugenehmigungsverfahren oder  ein öffentlich-rechtliches  Ge-

nehmigungsverfahren durchgeführt wird,  als  Entwurfsverfasser  und in allen anderen Fällen

(Zus<mmungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.
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� Die vom AN zur Erfüllung des Vertrages angefer<gte Unterlagen sind an den AG herauszuge-

ben. Sie werden dessen Eigentum. Die dem AN überlassenen Unterlagen sind dem AG unver-

züglich nach Erfüllung oder Beendigung seines Vertrages zurückzugeben. Zurückbehaltungs-

rechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den/ dem Besonderen Teil/en dieses Vertrages.

3 Leistungen und Pflichten des AG 

3.1 Zahlung nach ProjekGortschriH

Der AG ist zur Zahlung entsprechend dem ProjekBortschri) und den Vereinbarungen in den/ dem

Besonderen Teil/en dieses Vertrages verpflichtet.

Der AN hat Anspruch auf Abschlagszahlungen in angemessenen Zeitabständen von 2 Monaten oder

(soweit zwischen den Parteien vereinbart) nach Zahlungsplan, jedoch nur für nachgewiesene Grund-

leistungen oder einzelner Teilleistungen einschließlich Nebenkosten (soweit zwischen den Parteien

vereinbart) und Umsatzsteuer. Als solche Teilleistungen gelten die einzelnen Leistungen der jeweili-

gen Leistungsphasen.

Die Fälligkeit von Abschlagszahlungen tri) mit Ablauf einer Prüffrist von 21 Kalendertagen nach Vor-

lage einer prüXaren Abschlagsrechnung unter Ausweisung der Umsatzsteuer ein.

Alle Rechnungen (einschließlich Nachweise für Nebenkosten) sind in einer den Anforderungen der E-

Rechnung entsprechenden Form einzureichen. 

Die Leitweg-ID des Au2raggebers lautet: 059540016016-31001-37

Im Einzelfall und bis zum Ablauf der Übergangsfrist zum 31.12.2026 können die Parteien nach Ver-

tragsschluss eine anderslautende Absprache treffen. Mindestvoraussetzung ist  aber in jedem Fall

eine Übermi)lung im PDF-Format.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom Ver-

trag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermi)elt wurde, so ist die Abrechnung zu

berich<gen. AG und AN sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Beträge zu ersta)en. Auf einen

etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen,

als sie die fehlerha2e Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des AG unterliegen der Rechnungsprüfung. Die Rechnungsprüfung kann auch erst nach

Ablauf mehrerer Jahre durchgeführt werden. Die gesetzliche Verjährungsfrist (§ 195 BGB) von An-

sprüchen aus ungerechBer<gter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechBer<gter Zah-

lungen bzw. Überzahlungen beginnt mit der Kenntnis des AG vom Ergebnis der Rechnungsprüfung, es

sei denn, der AG ha)e bereits zuvor von der Überzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob

fahrlässig; § 199 Abs. 4 BGB bleibt unberührt. Die Ansprüche verjähren spätestens nach 30 Jahren ab

dem gesetzlichen Verjährungsbeginn (§ 202 Absatz 2 BGB). Der AN muss bis zum Ablauf dieser Ver-
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jährungsfrist damit rechnen, dass er auf Ersta)ung der ungerechBer<gt gezahlten Beträge in An-

spruch genommen wird.

3.2 Mitwirkungspflichten

Soweit erforderlich, ist der AG verpflichtet, rechtzei<g an der Planung und Baurealisierung mitzuwir-

ken. Hierzu gehören insbesondere die Erteilung entsprechender (weiterer) Au2räge an Planungs- und

Baubeteiligte.  Hierzu gehören auch die  zeitnahe Entscheidung bei  anstehenden Fragen über  Pla-

nungs- und Bauinhalte und die Hinwirkung auf die weiteren Planungs- und Baubeteiligten zur recht-

zei<gen Leistungserbringung. Weiter gehört hierzu die rechtzei<ge und ordnungsgemäße Zurverfü-

gungstellung von etwaigen Eigenleistungen des AG.

Der AN ist seinerseits gehalten, den AG rechtzei<g, d.h. mit angemessenem Vorlauf darüber zu infor-

mieren, dass und bis wann eine Mitwirkung des AG erforderlich erscheint. Diese Verpflichtung ent-

bindet den AG nicht von seiner grundlegenden Mitwirkungspflicht.

4 Abnahme der Leistungen 

Der AG nimmt die Leistungen des AN nach Erbringung der Leistungen der letzten beau2ragten Leis-

tungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefähig fer<g gestellt sind und keine

wesentlichen Mängel erkennen lassen. 

Erstreckt sich die Weiterbeau2ragung auf die Objektbetreuung, kann der AN ab der Abnahme der

letzten Leistung des bauausführenden Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer eine

Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen (§ 650s BGB). Die noch nicht

erbrachten Leistungen der Leistungsphase 8 werden abgenommen, wenn alle Leistungen der letzten

Leistungsstufe abnahmefähig fer<g gestellt sind und keine wesentlichen Mängel erkennen lassen. 

Sons<ge Teilabnahmen finden nicht sta).

Die Abnahme hat gemeinsam und förmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem ge-

meinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mängel festzustellen und die ver-

traglichen Erfüllungsansprüche vorzubehalten.

Als abgenommen gelten die Leistungen auch, wenn der AN dem AG nach Fer<gstellung der Leistun-

gen eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der AG die Abnahme nicht innerhalb dieser

Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Verweigert der AG die

Abnahme unter Angabe von Mängeln gilt § 650g BGB.
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5 Nutzungsrecht

5.1 Projektspezifisches Nutzungsrecht

Der AG kann sämtliche Planungs- und sons<gen vom AN erbrachten Leistungen bei dem in diesem

Vertrag beschriebenen Projekt nutzen, ändern und verwerten und diese Rechte auf Dri)e, insbeson-

dere auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berech<gten übertragen. Die Übertra-

gung dieser Rechte ist im vereinbarten Honorar enthalten und damit abgegolten.

Der AG ist auch berech<gt, das Bauwerk nach seiner Fer<gstellung ohne Mitwirkung des AN zu än-

dern, insbesondere zu modernisieren und/oder in sons<ger Weise den aktuellen Erfordernissen an-

zupassen, wenn nach einer Interessenabwägung die Belange des Urhebers an seiner etwaigen urhe-

berrechtlich geschützten Planung hinter den gleichfalls schutzwürdigen Interessen des AG zurücktre-

ten und eine Erstellung des Werkes oder eine andere Beeinträch<gung i.S.v. § 14 UrhG durch diese

Maßnahme nicht zu besorgen ist. Der AG ist aber verpflichtet, den AN vor einer solchen Maßnahme

anzuhören und seine Anregungen möglichst zu berücksich<gen.

Der AG darf auch bei einer vorzei<gen Vertragsbeendigung oder im Falle der Nichtbeau2ragung wei-

terer Leistungen bei einer vereinbarten Stufenbeau2ragung die Planung und/oder das Bauwerk ohne

Mitwirkung des AN vollenden.

5.2 Verwendung für weitere Projekte

Die Verwendung für weitere Projekte des Bauvorhabens oder sons<ge Bauvorhaben ist mit Zus<m-

mung des AN im Einzelfall möglich. Diese Zus<mmung ist nur erforderlich, soweit die Planung des AN

urheberrechtlichen Schutz genießt. Die Regelungen des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (UrhG) gelten in ihrem Anwendungsbereich vorrangig, soweit sie nicht disposi<v sind.

Der AN darf in angemessenem Umfang und mit Zus<mmung des AG das Objekt als Referenz benen-

nen, auf seine erbrachten und vertraglich vereinbarten Leistungen hinweisen und hierzu veröffentli-

chen. Der AG darf seine Zus<mmung verweigern, sofern wich<ge Gründe, insbesondere der Geheim-

nisschutz oder Verschwiegenheitspflichten, entgegenstehen.

5.3 Urheberrechte DriHer

Der AN steht dafür ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dri)er ist und auf Dauer bleibt.

Er stellt den AG von möglichen Ansprüchen wegen Verletzung von Urheberrechten und Leistungs-

schutzrechten frei.

5.4 Geltung bei vorzei1ger Beendigung

Die vorstehenden Regelungen nach Ziff. 5.1 - 5.3 gelten auch, wenn das Vertragsverhältnis vorzei<g

endet. Der AG darf auch bei einer vorzei<gen Vertragsbeendigung oder im Falle der Nichtbeau2ra-

gung weiterer Leistungen bei einer vereinbarten Stufenbeau2ragung die Planung und/oder das Bau-
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werk ohne Mitwirkung des AN vollenden. Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur

Veröffentlichung des nach den Plänen des AN errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventueller

Modelle unter Namensangabe des AN.

6 HaCung des AN

6.1 HaCung

Die Rechte des AG aus Pflichtverletzungen des AN wie Mängel- und Schadensersatzansprüche richten

sich nach den gesetzlichen Vorschri2en.

6.2 Schadensbesei1gung

Wird der AN wegen Schäden am Bauwerk in Anspruch genommen, kann er verlangen, dass der AG

ihm die Möglichkeit einräumt, die für die Schadensbesei<gung erforderlichen Leistungen (Planung,

Bauüberwachung, usw.) selbst erbringen zu dürfen, ansta) die erforderlichen Kosten hierfür zu tra-

gen, sofern die Selbsterbringung der Leistungen durch den AN für den AG nicht unzumutbar ist.

7 HaCpflichtversicherung des AN

7.1 BerufshaCpflichtversicherung

Der AN verpflichtet sich, während der gesamten Vertragszeit eine Berufsha2pflichtversicherung für

die gemäß diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen auf eigene Kosten zu unterhalten. Er hat zu

gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der in

der zugrundeliegenden Vergabeverfahren genannten Deckungssummen besteht. 

Der AN ist zur unverzüglichen Anzeige in TexBorm verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der ver-

einbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich durch Abschluss

eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Höhe für die gesamte Vertragszeit

nachzuholen, zu gewährleisten und nachzuweisen.

7.2 Versicherungsnachweis und Folgen bei Verstoß

Der AN hat auf Verlangen des AG eine Bestä<gung des Versicherers über den Bestand und die Höhe

der Versicherung vorzulegen. Legt er trotz Aufforderung und Nachfristsetzung die Bestä<gung nicht

vor, kann der AG einen angemessenen Einbehalt vom Honorar des AN vornehmen und/oder den

Vertrag aus wich<gem Grund kündigen.
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8 Vorzei1ge Vertragsbeendigung

8.1 Freie Kündigung

Der AG ist berech<gt, den Vertrag jederzeit frei oder aus wich<gem Grund zu kündigen. Es gelten die

gesetzlichen Bes<mmungen (§§ 648, 648a BGB). 

Kündigt der AG, ohne das ein wich<ger Grund vorliegt, so ist der AN berech<gt, die erbrachten Leis-

tungen voll abzurechnen sowie für den noch nicht erbrachten Leistungsteil eine Abrechnung entspre-

chend den gesetzlichen Bes<mmungen vorzunehmen.

Die ersparten Aufwendungen für die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden für

� die  Leistungen  Grundlagenermi)lung,  Vorplanung,  Entwurfsplanung,  Genehmigungsplanung,

Ausführungsplanung sowie Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der verein-

barten Vergütung,

� die  Leistungen  Objektüberwachung  /  Bauüberwachung,  Überwachung  der  Ausführung  bezie-

hungsweise der Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Ver-

gütung,

� die Leistungen Objektbetreuung / Dokumenta<on auf 90 v.H. der vereinbarten Vergütung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder höhere ersparte Aufwendungen von einer Ver-

tragspartei nachgewiesen.

Kündigt der AG aus einem Grund, den der AN zu vertreten hat, hat der AN nur Anspruch auf Vergü-

tung der bis zur Kündigung vertragsgemäß erbrachten Leistungen.

8.2 Außerordentliche Kündigung

Der AG kann den Vertrag über die gesetzlichen Rücktri)srechte und Kündigungsrechte hinaus aus

wich<gem Grund kündigen. Ein wich<ger Kündigungsgrund des AG liegt insbesondere vor, wenn 

� der Au2ragnehmer ohne Zus<mmung des Au2raggebers Leistungen an Nachunternehmer vergibt,

� der Au2ragnehmer das in dem/ dem Besonderen Teil/en aufgeführte Personal ohne vorherige

Ankündigung gegenüber dem Au2raggeber vertragswidrig austauscht,

� die Au2ragnehmer überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder ein Antrag auf Eröffnung eines

Insolvenzverfahrens über das Unternehmen des Au2ragnehmers gestellt und nicht binnen eines

Kalendermonats zurückgenommen oder anderwei<g erledigt wurde,

� der Au2ragnehmer auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist den Berufsha2-

pflichtversicherungsschutz nicht nachweist,

� der Au2ragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Projektziele nachhal<g gefährdet ist, den

Au2raggeber jedoch darüber nicht unterrichtet hat,
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� der Au2ragnehmer seine Tä<gkeit trotz fruchtloser Nachfristsetzung nicht rechtzei<g aufnimmt

oder sein vorzuhaltendes Baubüro nicht ordnungsgemäß personell und/oder sachlich ausgesta)et

vorhält,

� der Au2ragnehmer mehrfach oder gravierend gegen seine nach diesem Vertrag obliegende we-

sentliche Vertragspflichten verstößt und dem Au2raggeber deshalb eine weitere Zusammenarbeit

nicht zumutbar ist.

Ein wich<ger Kündigungsgrund liegt auch dann vor, wenn der AN nachhal<g die Erfüllung vertragli-

cher Verpflichtungen vernachlässigt bzw. unterlässt und ihn der AG in TexBorm unter Benennung der

zu beanstandenden Umstände abgemahnt und der AN nicht unverzüglich nach Zugang der Abmah-

nung die beanstandeten Umstände behoben hat oder wenn andere Umstände gegeben sind, die es

dem AG unzumutbar machen, das Vertragsverhältnis mit dem AN fortzusetzen.

Im Falle einer berech<gten fristlosen Kündigung ist der AG berech<gt, die Ausführung aller vertrag-

lich vereinbarten Leistungen des AN an Dri)e auf Kosten des AN zu übertragen sowie Schadensersatz

sta) der Leistung geltend zu machen.

Der AN ist nur zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wich<gem Grund berech<gt. 

Es gilt zudem das Kündigungsrecht aus den Besonderen Vertragsbedingungen des Landes NRW zur

Einhaltung des Tari2reue- und Vergabegesetzes Nordrhein-WesBalen (BVB TVgG NRW).

8.3 AuLebungsvertrag

AG und AN können sich auch einvernehmlich darauf verständigen, dass der AN keine/keine weiteren

Leistungen aus dem Vertrag mehr zu erbringen hat (AuHebungsvertrag). Dem AN steht im Falle eines

AuHebungsvertrages nur der Teil der Vergütung zu, welcher der geleisteten Arbeit entspricht, zuzüg-

lich eines Anspruches auf Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen, nachgewiesenen Auslagen.

Ihm steht keine weitere Vergütung für Leistungen zu, die er aufgrund der VertragsauHebung nicht

erbracht hat. Die Parteien können Abweichendes in TexBorm vereinbaren.

9 ArbeitsgemeinschaC

Sofern der AN eine Arbeitsgemeinscha2 ist, vertri) das im Vergabeverfahren ausgewiesene feder-

führende Mitglied alle Mitglieder der Arbeitsgemeinscha2 dem AG gegenüber. Etwaige Beschränkun-

gen der Vertretungsbefugnis sind gegenüber dem AG unwirksam. Jedes Mitglied der Arbeitsgemein-

scha2 ha2et für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen auch nach deren Auflösung gesamts-

chuldnerisch. Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den AG ausschließlich an den im

Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinscha2 oder nach dessen Weisung in TexBorm geleis-

tet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinscha2.
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10 Sicherungshypothek

Macht der AN den Anspruch aus §§ 650q i.V.m. 650e BGB geltend, kann der AG – anstelle der Einräu-

mung einer Sicherungshypothek oder Vormerkung – wahlweise auch Sicherheit durch Stellung einer

Bankbürgscha2 leisten. Eine etwa bereits zugunsten des AN eingetragene Vormerkung oder Siche-

rungshypothek kann der AG jederzeit durch Bankbürgscha2 ablösen.

11 Zusätzliche Vereinbarungen

Zur Verkürzung verwendet dieser Vertragstext die Begriffe AG, AN, Beteiligter usw. Es sind hiermit

die Vertrags- und sons<gen Beteiligten ohne Differenzierung der Geschlechtszugehörigkeit gemeint.

12 TexGorm, Strei1gkeiten, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich seiner Anlagen bedürfen der TexBorm.

Dies gilt auch für eine Abbedingung dieses TexBormerfordernisses. Mündliche Nebenabreden haben

die Parteien nicht getroffen. 

Soweit  die Voraussetzungen gemäß § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der

Gerichtsstand für Strei<gkeiten nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des AG zuständigen Stel-

le. Strei<gkeiten berech<gen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen.

Falls  einzelne Bes<mmungen dieses  Vertrages oder  seiner  Anlagen unwirksam sein oder  werden

sollten, wird davon die Gül<gkeit der übrigen Bes<mmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten

sich, die unwirksamen Vereinbarungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn der un-

wirksamen Bes<mmungen jeweils am nächsten kommen. Gleiches gilt bei Vertragslücken. 

13 „Equal Pay“ Gebot

Der AN hat bei der Ausführung des öffentlichen Au2rags alle für ihn geltenden rechtlichen Verpflich-

tungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejeni-

gen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem Mindest-

lohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendege-

setzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11

AentG oder einer nach § 3a ACIG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbind-

lich vorgegeben werden, sowie gemäß § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Män-

nern  bei  gleicher  oder  gleichwer<ger  Arbeit  gleiches  Entgelt  zu  bezahlen.  (gem.  Ms  StMWi  v.

19.11.2019, Az Z4-5801/21/5)
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